
Verfahrenskostenhilfe 

Rechtsverfolgung / 
Rechtsverteidigung 

aus persönlichen und 
wirtschaftlichen Gründen 

alleine nicht möglich



VKH gesetzliche Bestimmungen

Ehe- und Familien-
streitsachen

Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit

§§ 114 – 127 ZPO

§ 113 
I FamFG

§§ 76 – 
78 FamFG



VKH gesetzliche Bestimmungen

hier gelten auch die 
Bestimmungen des 

Durchführungs-
bestimmungen zur 

PKH und VKH 

DB-PKH



VKH Voraussetzungen

mittellos
hinreichende 

Aussicht 
auf Erfolg

nicht 
mutwillig

Antrag auf Verfahrenskostenhilfe 



VKH

Antrag

Gang des Verfahrens

Erklärung

Belege

+

+



VKH Gang des Verfahrens

Prüfung der VKH
(§§ 114 f. ZPO)

ggf. Antrag an die übrigen 
Beteiligten mit der 
Gelegenheit zur 
Stellungnahme



VKH Entscheidung

Beschluss

VKH 
mit Raten
max. 48 Raten

VKH 
ohne Raten

Zurückweisung 
des AntragsTeilbewilligung 

der VKH

VKH mit 
Einmalzahlung



VKH-Beschluss

VKH Entscheidung

formlos

(§ 41 I FamFG)

förmlich

wenn der Beschluss nicht 
dem erklärten Willen 

des Beteiligten entspricht



kein Anwaltszwang

Beiordnung eines RA 
seiner Wahl nur wenn 

wegen der Schwierigkeit 
der Sach- und Rechtslage 

die Vertretung durch einen 
RA erforderlich erscheint

(§ 78 II FamFG)Vergütung aus der 
Landeskasse (RVG)

VKH RA-Beiordnung

(§ 78 I FamFG)

Anwaltszwang

Beiordnung eines zur 
Vertretung bereiten 

RA seiner Wahl



VKH sofortige Beschwerde

VKH-
Beschluss

sofortige 
Beschwerde

§§ 567 bis 572, 127 II – IV ZPO

Ehe- und Familienstreit-
sachen: §§ 113 I FamFG

Angelegenheit der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit: §§ 76 I + II FamFG



VKH sofortige Beschwerde

ab schriftlicher Bekannt-
gabe der Entscheidung

Einlegung beim Gericht, dessen Entscheidung 
angefochten wird oder beim Beschwerdegericht

1 Monat Notfrist

(§ 569 I 2 ZPO)

(§§ 569 I 1, 127 III 3 ZPO)



VKH-Antrag für die 
beabsichtigte Antragstellung

VKH registermäßge Besonderheiten

Eingang eines Antrags

F FH

Hauptsache /e. A.

keine Neuregistrierung



VKH-Antrag 

VKH registermäßge Besonderheiten

F FH

Hauptsache ist  oder 
wird gleichzeitig 

anhängig

(§ 27 I 1 AktO)



Haupt-
akte

VKH aktenmäßge Besonderheiten

VKH
Beschluss

beglaubigte Teilabschrift 140 F 2484/25 VKH

PKH-Ordner 
beifügen



Bewilligung der VKH

auf 
eAktendeckel 

notieren

VKH aktenmäßge Besonderheiten

Akteneinsicht

Abschrift der 
Erklärung und 
Belege nur mit 

Zustimmung 
an Gegner

Vorlage an KO bzw. Re


